
Newsletter 01/2010

Inhalt:

- Handels- und Gesellschaftsrecht   
- OHG: Nachschusspflicht der Gesellschafter im Sanierungsfall  1  
- Meinungsfreiheit versus Ehrenschutz von Großunternehmen  ii  

- Strafrecht  
- Umgrenzungs- und Informationsfunktion der Anklage  i  
- Auslieferung: Drohende Verurteilung zu „erschwerter lebenslangen   

Freiheitsstrafe“ in der Türkei  3  

- Mietrecht   
- Schönheitsreparaturen: Auslegung des Begriffs „weißen“  1  
- Kein Anspruch auf „Mietschuldenfreiheitsbescheinigung“  ii  
- Betriebskostenabrechnung: Bewertung wiederkehrender Kosten  3  

- Steuerrecht   
- Einkommenssteuer: Steuerrechtliche Qualifizierung einer Tätigkeit  1  
- Einkommenssteuer: Steuerliche Anrechnung des Arbeitszimmers  2  
- Einkommenssteuer: Abfindung als begünstigt zu besteuernde Entschädigung  2  
- Einkommenssteuer: Realisierung vom Spekulationsverlusten  3  

- Arbeitsrecht  
- Diskriminierungsverbot: Nichtberücksichtigung von Zeiten der   

Betriebszugehörigkeit bei der Berechnung der Kündigungsfristen  3  
-

- Witze  

1 = Überschriften lt. ZAP 01/10 v. 06.01.2010 (Eilnachrichten)
2 = Überschriften lt. ZAP 02/10 v. 20.01.2010 (Eilnachrichten)
3 = Überschriften lt. ZAP 03/10 v. 03.02.2010 (Eilnachrichten)
i = Überschriften lt. NJW Spezial 01/2010 v. 14.01.2010
ii = Überschriften lt. NJW Spezial 02/2010 v. 28.01.2010

- 1/16 -

Rechtsanwalt
& Bilanzbuchhalter (IHK)
Olper Straße 100
51491 Overath-Steinenbrück
Telefon (02204) 76 82 – 44/45
Telefax (02204) 76 83 17
Mobil 0175 – 630 9003
eMail info@anwalt-hoeher.de
www.anwalt-hoeher.de

Overath, 05.02.2010





Nachfolgend finden sich einige aktuelle Entscheidungen:

 
Handels- und Gesellschaftsrecht
 

OHG: Nachschusspflicht der Gesellschafter im Sanierungsfall1 

(BGH, Urt. v. 19.10.2009 – II ZR 240/08)

Pressemitteilung des BGH Nr. 215/2009:

“Die Klägerin, ein geschlossener Immobilienfonds in Form einer GmbH & Co OHG, ist wie 
eine Vielzahl derartiger Fonds in Berlin wegen des Fortfalls von Fördermitteln und der 
Situation auf dem Berliner Mietmarkt in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Ein im Jahre 
2002 eingeholtes Sanierungsgutachten bescheinigte der Klägerin jedoch ihre grundsätzliche 
Sanierungsfähigkeit. Für die dazu mit den Gläubigerbanken zu schließende 
Sanierungsvereinbarung war auf Seiten der Klägerin u.a. erforderlich, dass ihre 
Gesellschafter neues Kapital aufbrachten. 

Zwecks Umsetzung der Sanierungspläne beschloss die Gesellschafterversammlung der 
Klägerin im Oktober 2002 mit der nach dem Gesellschaftsvertrag erforderlichen ¾ Mehrheit  
der Stimmen eine Kapitalherabsetzung um 99,9% und gleichzeitig die Erhöhung des 
Eigenkapitals um ca. 4,6 Mio Euro. Die Übernahme des Neukapitals war den Gesellschaftern  
freigestellt. Allerdings hatte eine gleichzeitig beschlossene Änderung des 
Gesellschaftsvertrages zur Folge, dass diejenigen Gesellschafter, die sich nicht bis zum 31.  
Dezember 2003 verbindlich an der Kapitalerhöhung beteiligten, zu diesem Stichtag aus der 
Gesellschaft ausschieden, ohne dass es einer weiteren Erklärung der Gesellschaft bedurfte.  
Zwei der vier Beklagten stimmten für diese Änderungen des Gesellschaftsvertrages, die  
beiden anderen stimmten nicht zu. 

Keiner der vier Beklagten hat sich bis zum Stichtag an der Kapitalerhöhung beteiligt. Die 
Klägerin meint, die Beklagten seien Ende 2003 als Gesellschafter ausgeschieden und 
verlangt von ihnen Zahlung des auf diesen Stichtag ermittelten, ihrer jeweiligen Beteiligung 
am Gesellschaftsvermögen entsprechenden sog. negativen Auseinandersetzungsguthabens,  
also Begleichung des auf sie jeweils entfallenden Verlustanteils. …

Der Senat hat entschieden, dass die beiden Beklagten, die den Gesellschafterbeschlüssen 
zugestimmt haben, an ihre Zustimmung gebunden sind mit der Folge, dass die Beschlüsse  
ihnen gegenüber wirksam sind. Denn es war weder vorgetragen noch sonst ersichtlich, dass 
diese Beklagten ihre Zustimmung davon abhängig gemacht haben, dass sämtliche 
Gesellschafter der Klägerin den Änderungen des Gesellschaftsvertrages zustimmen. 
1 = Überschriften lt. ZAP 01/10 v. 06.01.2010 (Eilnachrichten)
2 = Überschriften lt. ZAP 02/10 v. 20.01.2010 (Eilnachrichten)
3 = Überschriften lt. ZAP 03/10 v. 03.02.2010 (Eilnachrichten)
i = Überschriften lt. NJW Spezial 01/2010 v. 14.01.2010
ii = Überschriften lt. NJW Spezial 02/2010 v. 28.01.2010
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 Aber auch gegenüber den beiden anderen Beklagten geht die Klägerin zu Recht von der 
Wirksamkeit des Beschlusses mit der Folge des Ausscheidens aus der Gesellschaft aus, weil  
beide Beklagten in der hier vorliegenden Sanierungssituation aus gesellschafterlicher  
Treuepflicht zur Zustimmung zu der Regelung über das Ausscheiden als Gesellschafter im 
Falle der Nichtteilnahme an der Kapitalerhöhung verpflichtet waren. Zwar kann 
grundsätzlich kein Gesellschafter, der seinen nach dem Gesellschaftsvertrag geschuldeten  
Beitrag geleistet hat, – wie der II. Zivilsenat in ständiger Rechtsprechung entscheidet – gegen 
seinen Willen zu weiteren finanziellen Beiträgen zum Erreichen des Gesellschaftszwecks  
gezwungen werden. Dies gilt insbesondere in Sanierungssituationen, die stets die Gefahr des 
Scheiterns und damit des Verlustes des neu zugeführten Kapitals bergen. Andererseits ist es  
den Gesellschaftern, die die Chance einer Sanierung ergreifen wollen und deshalb bereit  
sind, der Gesellschaft weitere finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, nicht  
notwendigerweise zuzumuten, den erhofften künftigen Sanierungserfolg mit den 
Gesellschaftern teilen zu müssen, die dazu nichts – nicht einmal in Gestalt des sofort zu 
leistenden Verlustanteils – beitragen wollen. Ebenso wenig können die Gesellschafter, die  
nichts mehr in die Gesellschaft investieren wollen, die sanierungsbereiten Mitgesellschafter  
stets auf den Weg der Liquidation mit den damit durchgängig verbundenen 
Zerschlagungsverlusten verweisen. In diesen Fällen kann es die gesellschafterliche  
Treupflicht den zahlungsunwilligen oder zahlungsunfähigen Gesellschaftern gebieten, aus 
der Gesellschaft auszuscheiden und die Folgen – sofortiger Ausgleich des “negativen  
Auseinandersetzungsguthabens” – zu tragen.”

 

Meinungsfreiheit versus Ehrenschutz von Großunternehmenii

(BGH, Urt. v. 22.09.2009 – VI ZR 19/08)

Pressemitteilung des BGH Nr. 191/2009:

“Die Klägerin zu 1 ist ein Großunternehmen. Der Kläger zu 2 war bis Ende 2005 
Vorsitzender ihres Vorstands. Der Beklagte ist Aktionär der Klägerin zu 1 und Sprecher eines  
Aktionärverbandes. 

 Am 28. Juli 2005 meldete die Klägerin zu 1, ihr Aufsichtsrat habe beschlossen, dass der 
Kläger zu 2 zum 31. Dezember 2005 aus dem Unternehmen ausscheide. Am selben Tag wurde 
in der Fernsehsendung “SWR-Landesschau” ein mit dem Beklagten geführtes Interview 
ausgestrahlt, in dem dieser unter anderem Folgendes äußerte: 

 ”Ich glaube nicht, dass der Rücktritt (des Klägers zu 2 als Vorsitzender des Vorstands der 
Klägerin zu 1) freiwillig war. Ich glaube, dass er dazu gedrängt und genötigt wurde. … und 
das muss damit zusammenhängen, dass die Geschäfte nicht immer so sauber waren, die Herr 
S. geregelt hat.” …

1 = Überschriften lt. ZAP 01/10 v. 06.01.2010 (Eilnachrichten)
2 = Überschriften lt. ZAP 02/10 v. 20.01.2010 (Eilnachrichten)
3 = Überschriften lt. ZAP 03/10 v. 03.02.2010 (Eilnachrichten)
i = Überschriften lt. NJW Spezial 01/2010 v. 14.01.2010
ii = Überschriften lt. NJW Spezial 02/2010 v. 28.01.2010
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Die vom Bundesgerichtshof zugelassene Revision des Beklagten führte zur Klageabweisung.  
Die Äußerungen des Beklagten dürfen nicht isoliert gesehen, sondern müssen im 
Gesamtzusammenhang des Interviews bewertet werden. Sie unterliegen als wertende 
Äußerungen dem Schutzbereich des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung gemäß Art. 5 
Abs. 1 des Grundgesetzes. Der erste Teil der Äußerung war entgegen der Auffassung des 
Berufungsgerichts nicht als Tatsachenbehauptung, sondern als Werturteil einzustufen. Beim 
zweiten Teil handelt es sich auch nicht um unzulässige Schmähkritik, weil sich der Beklagte  
zu einem Sachthema von erheblichem öffentlichen Interesse äußerte und nicht die 
Herabsetzung der Person des Klägers zu 2 im Vordergrund stand. Bei der danach gebotenen 
Abwägung zwischen dem Persönlichkeitsschutz der Kläger und dem Grundrecht des 
Beklagten auf freie Meinungsäußerung musste der Persönlichkeitsschutz der Kläger im 
vorliegenden Fall zurücktreten. An der Bewertung der Geschäftstätigkeit des 
Vorstandsvorsitzenden eines Großunternehmens und dessen vorzeitigem Rücktritt besteht ein  
großes öffentliches Interesse. Demgemäß müssen die Grenzen zulässiger Kritik gegenüber 
einem solchen Unternehmen und seinen Führungskräften weiter sein. Würde man solche 
Äußerungen am Tag des Ereignisses unterbinden, wäre eine öffentliche Diskussion aktueller  
Ereignisse von besonderem Öffentlichkeitswert in einer mit Art. 5 Abs. 1 GG nicht zu 
vereinbarenden Weise erschwert.”

  

 

Strafrecht

 

Umgrenzungs- und Informationsfunktion der Anklagei 

(BGH, Urt. v. 28.10.2009 – 1 StR 205/09)

Pressemitteilung des BGH Nr. 219/2009:

“Mit Urteil vom 12. März 2008 hat das Landgericht Münster unter anderem die ehemaligen 
Unteroffiziere S., K. und J., die in der Coesfelder Freiherr-vom-Stein-Kaserne als Ausbilder 
tätig waren, von den Vorwürfen der gefährlichen Körperverletzung, der Misshandlung (§ 30 
WStG) und der entwürdigenden Behandlung (§ 31 WStG) freigesprochen. 

 Nach den Feststellungen des Urteils waren die drei Angeklagten in der 7. Kompanie des 7.  
Instandsetzungsbataillons tätig, einer reinen Ausbildungskompanie für Rekruten der 
Bundeswehr, die in der Coesfelder Freiherr-vom-Stein-Kaserne stationiert war. Im zweiten 
und/oder dritten Quartal 2004 beteiligten sich die Angeklagten an “Geiselnahmeübungen” in 
der allgemeinen Grundausbildung der Rekruten. Diese Übung hatten zwei mitangeklagte  
Zugführer mit Genehmigung des ebenfalls mitangeklagten Kompaniechefs eingeführt, obwohl 
1 = Überschriften lt. ZAP 01/10 v. 06.01.2010 (Eilnachrichten)
2 = Überschriften lt. ZAP 02/10 v. 20.01.2010 (Eilnachrichten)
3 = Überschriften lt. ZAP 03/10 v. 03.02.2010 (Eilnachrichten)
i = Überschriften lt. NJW Spezial 01/2010 v. 14.01.2010
ii = Überschriften lt. NJW Spezial 02/2010 v. 28.01.2010
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die geltende Anweisung für die Truppenausbildung Nummer 1 (AnTrA1) dies nicht vorsah 
und derartige Übungen ausschließlich an drei Bundeswehrstandorten – wozu die Kaserne in  
Coesfeld nicht gehörte – mit speziell geschulten Ausbildern durchgeführt wurden. 

 Bei den von den Angeklagten durchgeführten “Geiselnahmeübungen”, von denen die 
Rekruten nichts wussten und die nicht in den Dienstplänen standen, waren die Angeklagten  
S., K. und J. jeweils mit weiteren Ausbildern für das “Überfallkommando” eingeteilt. Die in  
kleinere Gruppen aufgeteilten Rekruten wurden überfallen und entwaffnet, ihnen wurden die 
Augen verbunden und die Hände mit Kabelbindern auf den Rücken gefesselt. Dabei erlitten  
die Rekruten teilweise Schmerzen und Verletzungen. Einzelne Rekruten wurden geschlagen 
oder erhielten Tritte. 

 Nach den einzelnen Überfällen wurden die Rekruten zu einer Sandgrube oder in den Keller  
eines Kasernenblocks gebracht. Dort führten dann andere Ausbilder ein “Verhör” durch. Bei  
diesen Befragungen mussten die Rekruten unter anderem mit verbundenen Augen Liegestütze  
oder Kniebeugen machen, es wurden Scheinerschießungen durchgeführt und teilweise wurde 
den Soldaten mit einer Kübelspritze Wasser in den gewaltsam geöffneten Mund oder in die  
Nase gepumpt, so dass sie zum Teil keine Luft mehr bekamen. Ein Rekrut wurde mit einem 
Eimer Wasser übergossen und ihm anschließend der leere Eimer über den Kopf gestülpt.  
Auch andere Rekruten wurden mit Wasser durchnässt, wobei ihnen teilweise die Feldbluse 
geöffnet und die Hose heruntergezogen worden war. Vereinzelt wurde Rekruten auch Wasser 
in die zuvor geöffnete Hose gepumpt; anschließend wurden sie als “Bettnässer” verhöhnt.  
Während den Befragungen wurden auch mehrere Soldaten – teilweise mit einem metallischen  
Gegenstand – geschlagen und getreten. Anderen Rekruten wurden gewaltsam Senf, Ketchup 
oder Soßenreste eingeflößt. Wieder anderen wurde mit einer Bürste über zuvor entblößte  
Körperteile gestrichen oder es wurden ihnen mit einem Feldfernsprecher-Prüfgerät 
Stromstöße versetzt. …

Auf die Revisionen der Staatsanwaltschaft hat der 1. Strafsenat des Bundesgerichtshofs  
betreffend den Angeklagten J. das Verfahren in einem Fall eingestellt, weil diese Tat in Bezug 
auf diesen Angeklagten nicht Gegenstand der zugelassenen Anklage ist. Im Übrigen hat er  
auch das gegenständliche Urteil, soweit es diese drei Angeklagten betrifft, unter 
Aufrechterhaltung der Feststellungen zum äußeren Tatgeschehen aufgehoben und die Sache 
zu erneuter Verhandlung und Entscheidung an eine andere Strafkammer zurückverwiesen.  
Auch vorliegend widerspricht die Annahme des Landgerichts, den Angeklagten könnten die 
Vorfälle bei den Geiselnahmeübungen nur insofern zugerechnet werden, als sie daran selbst  
aktiv beteiligt waren, den Grundsätzen der mittäterschaftlichen Zurechung und ist  
rechtsfehlerhaft. Zudem hielt die Ansicht der Strafkammer, die Angeklagten hätten sich in 
einem den Vorsatz ausschließenden Tatbestandsirrtum nach § 16 Abs. 1 StGB befunden, weil  
sie von der Rechtmäßigkeit der Übung ausgegangen seien, rechtlicher Überprüfung nicht  
stand. Denn ein solcher Irrtum eines Untergebenen in der Bundeswehr unterfällt dem 
besonderen Schuldausschließungsgrund des § 5 Abs. 1 WStG. Schließlich hielt auch die 
Beweiswürdigung des Landgerichts zur subjektiven Tatseite der revisionsrechtlichen Prüfung 
nicht stand, da sie lückenhaft ist und die Strafkammer entlastende Einlassungen der 

1 = Überschriften lt. ZAP 01/10 v. 06.01.2010 (Eilnachrichten)
2 = Überschriften lt. ZAP 02/10 v. 20.01.2010 (Eilnachrichten)
3 = Überschriften lt. ZAP 03/10 v. 03.02.2010 (Eilnachrichten)
i = Überschriften lt. NJW Spezial 01/2010 v. 14.01.2010
ii = Überschriften lt. NJW Spezial 02/2010 v. 28.01.2010
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Angeklagten, für deren Richtigkeit oder Unrichtigkeit es keine Anhaltspunkte gibt, den 
Urteilsfeststellungen ohne weiteres als unwiderlegbar zu Grunde legt.”

 

Auslieferung: Drohende Verurteilung zu „erschwerter lebenslangen Freiheitsstrafe“ in der 
Türkei3 

(BVerfG, Beschl. v. 16.01.2010 – 2 BvR 2299/09)

Pressemitteilung des BVerfG Nr. 3/2010 vom 20.01.2010:

“Der Beschwerdeführer besitzt die türkische Staatsangehörigkeit. Ihm wird 

vorgeworfen, er habe als Gebietsverantwortlicher der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) die 
Ausführung eines Bombenanschlags auf einen Provinzgouverneur beschlossen und 
angeordnet. Aufgrund eines Haftbefehls eines türkischen Schwurgerichts ersucht die  
türkische Regierung um seine Auslieferung. Seit dem 2. April 2009 befindet sich der 
Beschwerdeführer in Auslieferungshaft. In der Türkei droht ihm im Falle einer Verurteilung 
eine sogenannte „erschwerte“ lebenslange Freiheitsstrafe, die nicht zur Bewährung 
ausgesetzt werden kann. Auch eine Begnadigung ist nur wegen einer dauerhaften Krankheit,  
wegen Behinderung oder aus Altersgründen möglich. Das Oberlandesgericht Hamm erklärte  
die Auslieferung für zulässig. Die 2. Kammer des Zweiten Senats des 
Bundesverfassungsgerichts hat der dagegen erhobenen Verfassungsbeschwerde stattgegeben 
und den Beschluss des Oberlandesgerichts aufgehoben. Eine Mitwirkung deutscher Behörden 
an seiner Auslieferung ist vor dem Hintergrund der ihm drohenden Strafe mit Art. 1 Abs. 1 
und Art. 2 Abs. 1 GG unvereinbar. Über die Auslieferung ist damit noch nicht endgültig  
entschieden. Vielmehr sind die zuständigen Stellen zu einer neuen Entscheidung aufgerufen.  
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zählt zu den unabdingbaren 
Grundsätzen der deutschen Verfassungsordnung, dass angedrohte oder verhängte Strafen 
nicht grausam, unmenschlich oder erniedrigend sein dürfen. Von großer Bedeutung sind vor 
allem mögliche persönlichkeitszerstörende Wirkungen der Strafhaft, denen durch einen 
menschenwürdigen Strafvollzug begegnet werden muss. Dabei mildert jede Hoffnung auf eine 
möglicherweise vorzeitige Entlassung die mit der Strafhaft verbundenen psychischen 
Belastungen ab. Gerade im Auslieferungsverkehr berücksichtigt das 
Bundesverfassungsgericht allerdings, dass das Grundgesetz von der Eingliederung der 
Bundesrepublik Deutschland in die Völkerrechtsordnung der Staatengemeinschaft ausgeht.  
Dazu gehört, Strukturen und Inhalte fremder Rechtsordnungen und -anschauungen 
grundsätzlich auch dann zu achten, wenn sie im Einzelnen nicht mit den deutschen 
innerstaatlichen Auffassungen übereinstimmen. Für die Frage nach dem Vorliegen eines 
möglichen Auslieferungshindernisses ergibt sich daraus, dass der Schutz eines 
rechtsstaatlichen, von der Achtung der Würde des Menschen bestimmten Kernbereichs im 
völkerrechtlichen Verkehr nicht identisch sein kann mit den innerstaatlichen  
Rechtsauffassungen. Die unabdingbaren Grundsätze sind deswegen noch nicht verletzt, wenn 

1 = Überschriften lt. ZAP 01/10 v. 06.01.2010 (Eilnachrichten)
2 = Überschriften lt. ZAP 02/10 v. 20.01.2010 (Eilnachrichten)
3 = Überschriften lt. ZAP 03/10 v. 03.02.2010 (Eilnachrichten)
i = Überschriften lt. NJW Spezial 01/2010 v. 14.01.2010
ii = Überschriften lt. NJW Spezial 02/2010 v. 28.01.2010
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die zu vollstreckende Strafe lediglich als in hohem Maße hart anzusehen ist und bei einer 
strengen Beurteilung anhand deutschen Verfassungsrechts nicht mehr als angemessen 
erachtet werden könnte. Maßgeblich für die Beurteilung der „erschwerten“ lebenslangen 
Freiheitsstrafe im vorliegenden Fall ist, dass nur bei schweren Gebrechen oder bei einer  
lebensbedrohlichen Erkrankung des Häftlings von einer weiteren Vollstreckung der Strafe bis  
zum Tod abgesehen werden kann. Dies verletzt unabdingbare Grundsätze der deutschen 
Verfassungsordnung jedenfalls dann, wenn – wie hier – auch bei Vorliegen dieser Umstände 
die Wiedererlangung der Freiheit deswegen ungewiss bleibt, weil der Häftling nur auf den 
Gnadenweg hoffen kann. Die zu erwartende Strafe nimmt einem Verurteilten jene Hoffnung 
auf ein späteres selbstbestimmtes Leben in Freiheit, die den Vollzug der lebenslangen Strafe 
nach dem Verständnis der Würde der Person überhaupt erst erträglich macht.” 

 

 

Mietrecht

 

Schönheitsreparaturen: Auslegung des Begriffs „weißen“1

(BGH, Urt. v. 23.09.2009 – VIII ZR 344/08)

Pressemitteilung des BGH Nr. 192/2009:

“Die Beklagten waren Mieter einer Wohnung des Klägers in Berlin. Nach § 3 Abs. 6 des 
Formularmietvertrages waren die Beklagten zur Übernahme der Schönheitsreparaturen 
verpflichtet. In der Klausel ist bestimmt: 

 ”Die Schönheitsreparaturen umfassen insbesondere: 

 Anstrich und Lackieren der Innentüren sowie der Fenster und Außentüren von innen sowie 
sämtlicher Holzteile, Versorgungsleitungen und Heizkörper, das Weißen der Decken und 
Oberwände sowie der wischfeste Anstrich bzw. das Tapezieren der Wände.” 

 Mit der Klage hat der Kläger nach Beendigung des Mietverhältnisses unter anderem 
Schadensersatz wegen unterlassener Schönheitsreparaturen bzw. Beschädigung der 
Mietsache begehrt. …

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die Klausel unwirksam ist und daher ein  
Schadensersatzanspruch wegen unterlassener Schönheitsreparaturen nicht besteht. Der Senat 
hat seine Rechtsprechung fortgeführt, nach der eine Klausel, welche den Mieter verpflichtet,  
die Schönheitsreparaturen in “neutralen, hellen, deckenden Farben und Tapeten 
1 = Überschriften lt. ZAP 01/10 v. 06.01.2010 (Eilnachrichten)
2 = Überschriften lt. ZAP 02/10 v. 20.01.2010 (Eilnachrichten)
3 = Überschriften lt. ZAP 03/10 v. 03.02.2010 (Eilnachrichten)
i = Überschriften lt. NJW Spezial 01/2010 v. 14.01.2010
ii = Überschriften lt. NJW Spezial 02/2010 v. 28.01.2010
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auszuführen”, wegen unangemessener Benachteiligung nach § 307 BGB unwirksam ist, wenn 
sie nicht auf den Zustand der Wohnung im Zeitpunkt der Rückgabe beschränkt ist. Eine  
derartige Klausel benachteiligt den Mieter regelmäßig deshalb unangemessen, weil sie ihn 
auch während des Mietverhältnisses zu einer Dekoration in einer ihm vorgegebenen 
Farbwahl verpflichtet und dadurch in der Gestaltung seines persönlichen Lebensbereichs 
einschränkt, ohne dass dafür ein anerkennenswertes Interesse des Vermieters besteht. So 
verhielt es sich auch in dem hier zu entscheidenden Fall, weil die Klausel sich nicht auf eine 
bloße Endrenovierungspflicht des Mieters beschränkt. Für ein anerkennenswertes Interesse 
des Vermieters an einem Wand- und Deckenanstrich allein in der Farbe weiß – etwa wegen 
einer andernfalls drohenden Substanzverletzung – bot der revisionsrechtlich zu 
berücksichtigende Sachvortrag des Klägers keinen Anhalt.”

 

Kein Anspruch auf „Mietschuldenfreiheitsbescheinigung“ii 

(BGH, Urt v. 30.09.2009 – VIII ZR 238/08)

Pressemitteilung des BGH Nr. 199/2009:

“Die Kläger waren Mieter einer Wohnung der Beklagten. Sie haben das Mietverhältnis  
gekündigt und sind in eine andere Wohnung im Raum Dresden umgezogen. Da der Vermieter  
der neuen Wohnung von den Klägern eine “Mietschuldenfreiheits-bescheinigung” verlangt,  
haben die Kläger die Beklagte zur Ausstellung einer solchen Bescheinigung aufgefordert. Die 
Beklagte hat den mit der Klage zunächst erhobenen Anspruch auf Erteilung von Quittungen 
über die geleisteten Mietzahlungen sofort anerkannt und entsprechende Quittungen erteilt.  
Die Abgabe einer von den Klägern geforderten weitergehenden Erklärung des Inhalts, dass 
die Miete einschließlich vereinbarter Betriebskostenvorauszahlungen für den Mietzeitraum 
bezahlt worden sei, dass ein Nachzahlungsbetrag aus der Betriebskostenabrechnung für 2006 
von 276,24 € wegen Strittigkeit der Forderung nicht bezahlt worden sei, dass die 
Betriebskostenabrechnung für 2007 noch nicht erteilt worden sei und dass die Kläger eine 
Kaution von 726 € geleistet hätten, die sich aufgrund des nicht freigegebenen Pfandes noch 
bei der Beklagten befinde, hat sie dagegen verweigert. …

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass ein Anspruch auf Erteilung der begehrten 
“Mietschuldenfreiheitsbescheinigung” nicht besteht. Der Mietvertrag der Parteien enthält  
hierzu keine Regelung. Eine solche Verpflichtung besteht auch nicht als mietvertragliche 
Nebenpflicht gemäß § 241 Abs. 2 BGB. Eine Verpflichtung zur Auskunft über das Bestehen 
oder Nichtbestehen von Mietschulden würde voraussetzen, dass der Mieter über Art und 
Umfang seiner Mietverbindlichkeiten im Ungewissen ist. Hieran fehlt es, weil der Mieter – 
wie hier die Kläger – unter Zuhilfenahme eigener Zahlungsbelege sowie der von dem 
Vermieter gemäß § 368 BGB geschuldeten und erteilten Quittungen über die von dem Mieter  
geleisteten Zahlungen ohne weiteres feststellen kann, ob alle mietvertraglich geschuldeten 
Zahlungen geleistet sind, und auch in der Lage ist, die Erfüllung seiner aus dem Mietvertrag 

1 = Überschriften lt. ZAP 01/10 v. 06.01.2010 (Eilnachrichten)
2 = Überschriften lt. ZAP 02/10 v. 20.01.2010 (Eilnachrichten)
3 = Überschriften lt. ZAP 03/10 v. 03.02.2010 (Eilnachrichten)
i = Überschriften lt. NJW Spezial 01/2010 v. 14.01.2010
ii = Überschriften lt. NJW Spezial 02/2010 v. 28.01.2010

- 8/16 -



http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/list.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288


folgenden Zahlungsverpflichtungen zu belegen. Die Abgabe einer in ihren Wirkungen unter 
Umständen weiter reichenden Erklärung kann einem Vermieter hingegen schon wegen einer  
möglichen Gefährdung eigener Rechtspositionen nicht zugemutet werden. Denn es erscheint  
nicht fern liegend, dass eine solche Bescheinigung auch als Ausgleichsquittung angesehen 
werden könnte, durch die der Vermieter auf alle eventuell noch bestehenden Ansprüche 
gegen den Mieter verzichten würde, oder dass darin ein “Zeugnis gegen sich selbst” liegt,  
das für ihn beweisrechtlich nachteilig wäre, falls nachträglich noch Streit über den Bestand 
oder die Erfüllung von Mietforderungen entstehen sollte.”

 

Betriebskostenabrechnung: Bewertung wiederkehrender Kosten3 

(BGH, Urt. v. 11.11.2009 – VIII ZR 221/08)

Pressemitteilung des BGH Nr. 229/2009:

“Der Kläger ist Mieter einer Wohnung der Beklagten. Er hat mit seiner Klage die  
Rückzahlung von Betriebskostenvorauszahlungen für die Abrechnungsjahre 2003/2004,  
2004/2005 und 2005/2006 begehrt. Im Streit ist noch ein Betrag von 103,50 €, mit dem der 
Kläger in der Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2004/2005 belastet worden ist. Hierbei  
handelt es sich um den auf die Wohnung des Klägers entfallenden Anteil für die in diesem 
Zeitraum durchgeführte Reinigung des Öltanks, die gemäß Rechnung der K. GmbH vom 28.  
Juni 2005 insgesamt 606,68 € kostete. 

Der Kläger ist der Auffassung, dass diese Kosten zu Unrecht in die  
Betriebskostenabrechnung eingestellt worden seien, und begehrt Rückzahlung des auf ihn 
umgelegten Betrages von 103,50 € nebst Zinsen. …

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die Beklagten berechtigt sind, die in dem 
Abrechnungszeitraum 2004/2005 angefallenen Kosten für die Reinigung des Öltanks in die 
Betriebskosten für diesen Zeitraum einzustellen. Diese Kosten stellen umlagefähige  
Betriebskosten dar, denn nach § 2 Nr. 4 Buchst. a BetrKV sind als Kosten des Betriebs der 
zentralen Heizungsanlage ausdrücklich die Kosten der Reinigung der Anlage, wozu auch der 
Brennstofftank gehört, aufgeführt. 

Entgegen der von einem Teil der Instanzgerichte vertretenen abweichenden Auffassung 
handelt es sich nicht um – nicht umlagefähige – Instandhaltungskosten. Kosten der 
Instandsetzung und Instandhaltung werden durch Reparatur und Wiederbeschaffung 
verursacht oder müssen zur Erhaltung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs aufgewendet  
werden, um die durch Abnutzung, Alterung oder Witterungseinwirkung entstehenden 
baulichen Mängel ordnungsgemäß zu beseitigen; sie betreffen deshalb Mängel an der 
Substanz der Immobilie oder ihrer Teile. Die von Zeit zu Zeit erforderlich werdende 
Reinigung des Öltanks dient dagegen nicht der Vorbeugung oder der Beseitigung von 

1 = Überschriften lt. ZAP 01/10 v. 06.01.2010 (Eilnachrichten)
2 = Überschriften lt. ZAP 02/10 v. 20.01.2010 (Eilnachrichten)
3 = Überschriften lt. ZAP 03/10 v. 03.02.2010 (Eilnachrichten)
i = Überschriften lt. NJW Spezial 01/2010 v. 14.01.2010
ii = Überschriften lt. NJW Spezial 02/2010 v. 28.01.2010
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Mängeln an der Substanz der Heizungsanlage, sondern der Aufrechterhaltung ihrer 
Funktionsfähigkeit und stellt damit keine Instandhaltungsmaßnahme dar. Ferner handelt es  
sich auch – wie nach § 2 Nr. 4 Buchst. a BetrKV erforderlich – um “laufend entstehende” 
Kosten, auch wenn Tankreinigungen nur in Abständen von mehreren Jahren durchgeführt  
werden; ein solcher mehrjähriger Turnus reicht aus, um die wiederkehrenden Belastungen 
als laufend entstehende Kosten anzusehen. 

Der Bundesgerichtshof hat weiter entschieden, dass der Vermieter nicht verpflichtet ist, die 
jeweils nur im Abstand von mehreren Jahren anfallenden Tankreinigungskosten auf mehrere 
Abrechnungsperioden aufzuteilen. Sie dürfen vielmehr – ebenso wie etwa die im vierjährigen  
Turnus entstehenden Kosten der Überprüfung einer Elektroanlage (BGH, Urteil vom 14.  
Februar 2007 – VIII ZR 123/06, NJW 2007, 1356) – grundsätzlich in dem 
Abrechnungszeitraum umgelegt werden, in dem sie entstehen.”

  

 

Steuerrecht

 

Einkommenssteuer: Steuerrechtliche Qualifizierung einer Tätigkeit1 

(BFH, Urt. v. 18.08.2009 – X R 25/06)

Pressemitteilung des BFH Nr. 94 vom 14.10.2009:

“Der Kläger, ein Rechtsanwalt, hatte 2003 zwei vermietete Eigentumswohnungen erworben 
und im Kaufvertrag auf sein Recht zur ordentlichen Kündigung der Mietverträge –auch 
wegen Eigenbedarfs– verzichtet. Den Kaufpreis sowie die Anschaffungsnebenkosten 
finanzierte er fremd. Kurz nach dem Erwerb der Wohnungen teilte er dem Finanzamt (FA) 
mit, er habe einen gewerblichen Grundstückshandel gegründet und werde seinen Gewinn 
durch Einnahmen-Überschussrechnung ermitteln. Dies hätte nach damaliger Rechtslage 
dazu geführt, dass die gesamten Anschaffungskosten der Wohnungen sofort als  
Betriebsausgaben hätten abgezogen werden können. Auch bei seiner Gemeindebehörde 
meldete der Kläger einen gewerblichen Grundstückshandel an und unterrichtete Dritte von 
seinem Plan, mit Grundstücken zu handeln. Ca. 1,5 Jahre nach Anschaffung der Wohnungen  
erteilte der Kläger erstmals einem Makler einen Verkaufsauftrag. Frühere 
Verkaufsbemühungen schienen ihm nach eigener Einlassung aus unternehmerischer Sicht  
mangels Gewinnaussicht nicht sinnvoll. Nach dem Verkauf einer Wohnung im Jahr 2005 
erwarb der Kläger zwei weitere Eigentumswohnungen. Das FA erkannte die Verluste des 
Klägers aus gewerblichem Grundstückshandel in Höhe von ca. 200.000 €, die im 

1 = Überschriften lt. ZAP 01/10 v. 06.01.2010 (Eilnachrichten)
2 = Überschriften lt. ZAP 02/10 v. 20.01.2010 (Eilnachrichten)
3 = Überschriften lt. ZAP 03/10 v. 03.02.2010 (Eilnachrichten)
i = Überschriften lt. NJW Spezial 01/2010 v. 14.01.2010
ii = Überschriften lt. NJW Spezial 02/2010 v. 28.01.2010
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Wesentlichen auf der Behandlung der Grundstückskaufpreise als Betriebsausgabe beruhten,  
nicht an. Das Finanzgericht (FG) gab dem Kläger Recht.

Der X. Senat hat auf die Revision des FA das Urteil des FG aufgehoben und die Klage 
abgewiesen. Gewerblicher Grundstückshandel liege nicht vor, weil der Kläger nicht  
innerhalb eines engen zeitlichen Zusammenhangs mehr als drei Objekte veräußert habe.  
Auch könne nicht davon ausgegangen werden, dass der Kläger von vornherein eine 
unbedingte Veräußerungsabsicht gehabt habe. Maßgebend für die steuerrechtliche 
Qualifizierung einer Tätigkeit sei nicht die subjektive Beurteilung einer Tätigkeit durch den 
Steuerpflichtigen sowie deren Bezeichnung z.B. gegenüber Behörden oder in 
Steuererklärungen. Entscheidend seien vielmehr objektive Kriterien. Es könne nicht im 
Belieben des Steuerpflichtigen stehen, eine Betätigung dem gewerblichen Bereich oder der 
privaten Vermögensverwaltung zuzuordnen. Im Streitfall habe sich der Kläger nicht wie ein 
Händler verhalten, der wiederholt Wirtschaftsgüter anschaffe und wieder veräußere und so 
Sachwerte marktmäßig umschlage.”

 

Einkommenssteuer: Steuerliche Anrechnung des Arbeitszimmers2

(BFH, Beschl. v. 25.08.2009 – VI B 69/09)

Pressemitteilung des BFH Nr. 88 vom 16.09.2009:

“Seit dem Veranlagungszeitraum 2007 sind Aufwendungen für ein beruflich/betrieblich  
genutztes häusliches Arbeitszimmer nur noch steuerlich abzugsfähig, wenn das 
Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung des 
Steuerpflichtigen bildet (§ 9 Abs. 5 Satz 1 i.V.m. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b des  
Einkommensteuergesetzes –EStG–). Arbeitszimmerkosten von Lehrern, bei denen der 
Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit regelmäßig in der Schule liegt, sind nach dieser 
Regelung grundsätzlich nicht mehr als Werbungskosten abzugsfähig. Gleichwohl hat der 
BFH nun in einem vorläufigen Rechtsschutzverfahren –ohne Präjudiz für die Hauptsache– 
mit Beschluss vom 25. August 2009 entschieden, dass bei einem Lehrer, dem kein anderer 
Arbeitsplatz zur Verfügung steht, Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer als  
Werbungskosten im Lohnsteuerermäßigungsverfahren zu berücksichtigen sind.

Es bestünden ernstliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Neuregelung, da die Frage,  
ob § 9 Abs. 5 Satz 1 i.V.m. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG verfassungsmäßig ist, in der  
Literatur kontrovers diskutiert werde und zu unterschiedlichen Entscheidungen der 
Finanzgerichte geführt habe. Der BFH hat deshalb die Interessen des Antragstellers und des 
von Steuereinnahmen abhängigen Gemeinwesens gegeneinander abgewogen. Dabei ist er zu 
dem Ergebnis gelangt, dass jedenfalls im Streitfall dem Interesse des Steuerpflichtigen an 
einem –möglicherweise nur vorläufigen–Werbungskostenabzug ein überwiegendes  
öffentliches Interesse, insbesondere das Interesse an einer geordneten Haushaltsführung,  

1 = Überschriften lt. ZAP 01/10 v. 06.01.2010 (Eilnachrichten)
2 = Überschriften lt. ZAP 02/10 v. 20.01.2010 (Eilnachrichten)
3 = Überschriften lt. ZAP 03/10 v. 03.02.2010 (Eilnachrichten)
i = Überschriften lt. NJW Spezial 01/2010 v. 14.01.2010
ii = Überschriften lt. NJW Spezial 02/2010 v. 28.01.2010
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nicht entgegensteht. Zur Frage der Verfassungsmäßigkeit der Neuregelung selbst hat sich der 
BFH nicht geäußert. Diese Fragestellung bleibt dem Hauptsacheverfahren vorbehalten.”

 

Einkommenssteuer: Abfindung als begünstigt zu besteuernde Entschädigung2

(BFH, Urt. v. 25.08.2009 – IX R 3/09)

Pressemitteilung des BFH Nr. 102 vom 18.11.2009:

“Zahlt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer eine Abfindung, weil dieser seine 
Wochenarbeitszeit aufgrund eines Vertrags zur Änderung des Arbeitsverhältnisses unbefristet  
reduziert, so kann darin eine begünstigt zu besteuernde Entschädigung i.S. von § 24 Nr. 1 
Buchst. a des Einkommensteuergesetzes (EStG) liegen (Klarstellung der Rechtsprechung).

So entschied der Bundesfinanzhof (BFH) durch Urteil vom 25. August 2009 IX R 3/09 in 
einem Fall, in dem die (klagende) Arbeitnehmerin auf die halbe Wochenstundenzahl ging und 
dafür von ihrer Arbeitgeberin 17.000 € erhielt. Finanzamt und Finanzgericht (FG) hatten  
eine steuerbegünstigte Entschädigung vor allem deshalb abgelehnt, weil das 
Arbeitsverhältnis nicht beendet worden sei.

Diese Argumentation ließ der BFH nicht gelten. Eine Entschädigung nach § 24 Nr. 1 Buchst.  
a EStG wird als Ersatz für entgangene oder entgehende Einnahmen gewährt. Das Gesetz  
verlangt nicht, das Arbeitsverhältnis müsse gänzlich beendet werden. Es setzt lediglich  
voraus, dass Einnahmen wegfallen und dass dafür Ersatz geleistet wird. So verhält es sich,  
wenn eine Vollzeitbeschäftigung in eine Teilzeitbeschäftigung überführt und die  
Arbeitnehmerin dafür abgefunden wird. Der BFH konnte noch nicht endgültig über die Klage 
entscheiden. Das FG muss in einer neuen Verhandlung und Entscheidung prüfen, ob die 
Arbeitnehmerin bei der Änderung ihres Arbeitsvertrags unter rechtlichem, wirtschaftlichem 
oder tatsächlichem Druck gehandelt hat.”

 

Einkommenssteuer: Realisierung vom Spekulationsverlusten3

(BFH, Urt. v. 25.08.2009 – IX R 60/07)

Pressemitteilung des BFH Nr. 97 vom 21.10.2009:

“Werden Wertpapiere, die innerhalb der Jahresfrist des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) mit Verlust veräußert werden, am selben Tage in gleicher  
Art und Anzahl, aber zu unterschiedlichem Kurs wieder gekauft, so liegt hierin kein 
Gestaltungsmissbrauch im Sinne des § 42 der Abgabenordnung.

1 = Überschriften lt. ZAP 01/10 v. 06.01.2010 (Eilnachrichten)
2 = Überschriften lt. ZAP 02/10 v. 20.01.2010 (Eilnachrichten)
3 = Überschriften lt. ZAP 03/10 v. 03.02.2010 (Eilnachrichten)
i = Überschriften lt. NJW Spezial 01/2010 v. 14.01.2010
ii = Überschriften lt. NJW Spezial 02/2010 v. 28.01.2010

- 12/16 -



http://www.bundesfinanzhof.de/www/entsch.html
http://www.bundesfinanzhof.de/www/entsch.html


So entschied der Bundesfinanzhof (BFH) in seinem Urteil vom 25. August 2009 IX R 60/07 in  
einem Fall, in dem die Kläger börsennotierte Aktien von zwei Kapitalgesellschaften jeweils  
innerhalb der Jahresfrist mit Verlust veräußerten und am selben Tag Aktien dieser  
Gesellschaften in gleicher Art und Anzahl, allerdings zu einem unterschiedlichen Preis  
wieder erwarben. Das Finanzamt erkannte die Verluste aus dem Verkauf wegen 
Gestaltungsmissbrauchs nicht an. Dies sahen Finanzgericht und BFH anders.

Wenn es dem Zweck des § 23 EStG entspricht, realisierte Wertänderungen in Gestalt von 
Veräußerungsgewinnen aus verhältnismäßig kurzfristigen Wertdurchgängen eines 
Wirtschaftsguts im Privatvermögen des Steuerpflichtigen der Einkommensteuer zu 
unterwerfen, stellt es keinen Gestaltungsmissbrauch dar, wenn der Steuerpflichtige  
gleichartige Wertpapiere kurz nach deren Veräußerung zu unterschiedlichen Preisen wieder 
erwirbt. Angesichts der Schwankungsbreite börsennotierter Wertpapiere und des daraus 
resultierenden Kursrisikos bewegt er sich insoweit im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Es 
steht in seinem Belieben, ob, wann und mit welchem Risiko er von ihm gehaltene Wertpapiere 
ankauft, verkauft und danach wieder ankauft. Bei dem Verkauf von Wertpapieren und dem 
anschließenden Wiederkauf gleichartiger Wertpapiere zu unterschiedlichen Ankaufs- und 
Verkaufspreisen handelt es sich um eigenständige und damit auch separat zu beurteilende 
Vorgänge.”

 

  

Arbeitsrecht

 

Diskriminierungsverbot: Nichtberücksichtigung von Zeiten der Betriebszugehörigkeit bei  
der Berechnung der Kündigungsfristen3 

(EuGH, Urt. v. 19.01.2010 – C-555/07)

Pressemitteilung des EuGH Nr. 4/10 vom 19.01.2010:

“…

Nach deutschem Arbeitsrecht verlängern sich die vom Arbeitgeber einzuhaltenden 
Kündigungsfristen stufenweise mit zunehmender Dauer des Arbeitsverhältnisses. Vor der 
Vollendung des 25. Lebensjahrs des Arbeitnehmers liegende Beschäftigungszeiten werden bei  
der Berechnung jedoch nicht berücksichtigt.

Frau Kücükdeveci war seit ihrem vollendeten 18. Lebensjahr bei dem Unternehmen Swedex 
beschäftigt. Im Alter von 28 Jahren wurde sie unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
1 = Überschriften lt. ZAP 01/10 v. 06.01.2010 (Eilnachrichten)
2 = Überschriften lt. ZAP 02/10 v. 20.01.2010 (Eilnachrichten)
3 = Überschriften lt. ZAP 03/10 v. 03.02.2010 (Eilnachrichten)
i = Überschriften lt. NJW Spezial 01/2010 v. 14.01.2010
ii = Überschriften lt. NJW Spezial 02/2010 v. 28.01.2010
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einem Monat entlassen. Der Arbeitgeber berechnete die Kündigungsfrist unter 
Zugrundelegung einer Beschäftigungsdauer von drei Jahren, obwohl die Arbeitnehmerin seit  
zehn Jahren bei ihm beschäftigt war. Wie in den deutschen Rechtsvorschriften vorgesehen, 
hatte er die vor der Vollendung des 25. Lebensjahrs liegenden Beschäftigungszeiten von Frau 
Kücükdeveci bei der Berechnung der Kündigungsfrist nicht berücksichtigt. Frau Kücükdeveci  
klagte gegen ihre Entlassung und machte geltend, dass diese Regelung eine unionsrechtlich  
verbotene Diskriminierung wegen des Alters darstelle. Die Kündigungsfrist hätte 4 Monate 
betragen müssen, was einer Betriebszugehörigkeit von 10 Jahren entspreche.

Das als Berufungsgericht angerufene Landesarbeitsgericht Düsseldorf hat den Gerichtshof  
zur Vereinbarkeit einer solchen Kündigungsregelung mit dem Unionsrecht und zu den Folgen 
einer etwaigen Unvereinbarkeit befragt.

Der Gerichtshof prüft diese Fragen auf der Grundlage des jede Diskriminierung wegen des 
Alters verbietenden allgemeinen Grundsatzes des Unionsrechts, wie er in der Richtlinie  
2000/78 konkretisiert ist. Da Frau Kücükdeveci nach dem Zeitpunkt entlassen worden war,  
bis zu dem die Bundesrepublik Deutschland die Richtlinie 2000/78 in innerstaatliches Recht  
umzusetzen hatte, bewirkte diese Richtlinie nämlich, dass die deutsche Kündigungsregelung 
in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fällt.

Der Gerichtshof stellt fest, dass diese Kündigungsregelung eine Ungleichbehandlung enthält,  
die auf dem Kriterium des Alters beruht. Diese Regelung sieht eine weniger günstige 
Behandlung für Arbeitnehmer vor, die ihre Beschäftigung bei dem Arbeitgeber vor 
Vollendung des 25. Lebensjahrs aufgenommen haben. Sie behandelt somit Personen, die die  
gleiche Betriebszugehörigkeitsdauer aufweisen, unterschiedlich, je nachdem, in welchem 
Alter sie in den Betrieb eingetreten sind.

Obwohl die Ziele dieser Kündigungsregelung zur Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik  
gehören und daher legitim sind, ist die Regelung zur Erreichung dieser Ziele nicht  
angemessen oder geeignet.

Zu dem vom nationalen Gericht angeführten Ziel, dem Arbeitgeber eine größere 
personalwirtschaftliche Flexibilität zu verschaffen, indem seine Belastung im Zusammenhang 
mit der Entlassung jüngerer Arbeitnehmer verringert werde, denen eine größere berufliche 
und persönliche Mobilität zugemutet werden könne, stellt der Gerichtshof fest, dass die  
fragliche Regelung keine im Hinblick auf die Erreichung dieses Zieles angemessene 
Maßnahme ist, weil sie für alle Arbeitnehmer, die vor Vollendung des 25. Lebensjahrs in den 
Betrieb eingetreten sind, unabhängig davon gilt, wie alt sie zum Zeitpunkt ihrer Entlassung 
sind.

Der Gerichtshof gelangt daher zu dem Ergebnis, dass das Unionsrecht, insbesondere das 
Verbot der Diskriminierung wegen des Alters in seiner Konkretisierung durch die Richtlinie  
2000/78, einer nationalen Regelung wie der deutschen entgegensteht, nach der vor 

1 = Überschriften lt. ZAP 01/10 v. 06.01.2010 (Eilnachrichten)
2 = Überschriften lt. ZAP 02/10 v. 20.01.2010 (Eilnachrichten)
3 = Überschriften lt. ZAP 03/10 v. 03.02.2010 (Eilnachrichten)
i = Überschriften lt. NJW Spezial 01/2010 v. 14.01.2010
ii = Überschriften lt. NJW Spezial 02/2010 v. 28.01.2010
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Vollendung des 25. Lebensjahrs liegende Beschäftigungszeiten des Arbeitnehmers bei der 
Berechnung der Kündigungsfrist nicht berücksichtigt werden.

Der Gerichtshof erinnert sodann daran, dass eine Richtlinie nicht selbst Verpflichtungen für 
einen Einzelnen begründen kann, so dass ihm gegenüber eine Berufung auf die Richtlinie als  
solche nicht möglich ist. Der Grundsatz der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf 
wird in der Richtlinie 2000/78 jedoch nur konkretisiert. Zudem ist das Verbot der 
Diskriminierung wegen des Alters ein allgemeiner Grundsatz des Unionsrechts. Es obliegt  
daher dem nationalen Gericht, bei dem ein Rechtsstreit über das Verbot der Diskriminierung 
wegen des Alters in seiner Konkretisierung durch die Richtlinie 2000/78 anhängig ist, im 
Rahmen seiner Zuständigkeiten den rechtlichen Schutz, der sich für den Einzelnen aus dem 
Unionsrecht ergibt, sicherzustellen und die volle Wirksamkeit des Unionsrechts zu 
gewährleisten, indem es erforderlichenfalls jede diesem Verbot entgegenstehende 
Bestimmung des nationalen Rechts unangewendet lässt.

Nachdem er auf die Möglichkeit für das nationale Gericht hingewiesen hat, den Gerichtshof 
im Wege der Vorabentscheidung um Auslegung des Unionsrechts zu ersuchen, stellt der 
Gerichtshof abschließend fest, dass es dem nationalen Gericht obliegt, in einem Rechtsstreit  
zwischen Privaten die Beachtung des Verbots der Diskriminierung wegen des Alters in seiner  
Konkretisierung durch die Richtlinie 2000/78 sicherzustellen, indem es erforderlichenfalls  
entgegenstehende Vorschriften des innerstaatlichen Rechts unangewendet lässt, unabhängig 
davon, ob es von seiner Befugnis Gebrauch macht, den Gerichtshof um eine 
Vorabentscheidung über die Auslegung dieses Verbots zu ersuchen.”

 

  

Witze

 

Ein Rechtsanwalt saß im Flugzeug einer Blondine gegenüber, langweilte sich und fragte, ob 
sie ein lustiges Spiel mit ihm machen wolle. Aber sie war müde und wollte schlafen.
Der Rechtsanwalt gab nicht auf und erklärte, das Spiel sei nicht nur lustig, sondern auch 
leicht: "Ich stelle eine Frage und wenn Sie die Antwort nicht wissen, zahlen Sie mir 5 Euro 
und umgekehrt." Die Blonde lehnte ab und stellte den Sitz zum Schlaf zurück.
Der Rechtsanwalt blieb hartnackig und schlug vor: "O.K., wenn Sie die Antwort nicht wissen,  
zahlen Sie 5 Euro, aber wenn ich die Antwort nicht weiß, zahle ich Ihnen 500 Euro!" Jetzt  
stimmte die Blonde zu und der Rechtsanwalt stellte die erste Frage: "Wie groß ist die  
Entfernung von der Erde zum Mond?". Die Blondine griff in die Tasche und reichte ihm 
wortlos 5 Euro rüber.
1 = Überschriften lt. ZAP 01/10 v. 06.01.2010 (Eilnachrichten)
2 = Überschriften lt. ZAP 02/10 v. 20.01.2010 (Eilnachrichten)
3 = Überschriften lt. ZAP 03/10 v. 03.02.2010 (Eilnachrichten)
i = Überschriften lt. NJW Spezial 01/2010 v. 14.01.2010
ii = Überschriften lt. NJW Spezial 02/2010 v. 28.01.2010
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"Danke" sagte der Rechtsanwalt, "jetzt sind Sie dran.". Sie fragte ihn: "Was geht den Berg 
mit 3 Beinen rauf und kommt mit 4 Beinen runter?". Der Rechtsanwalt war verwirrt, steckte  
seinen Laptopanschluss ins Bordtelefon, schickte E-Mails an seine Mitarbeiter, fragte bei der 
Staatsbibliothek und bei allen Suchmaschinen im Internet. Aber vergebens, er fand keine 
Antwort. Nach einer Stunde gab er auf, weckte die Blondine auf und gab ihr 500 Euro.
"Danke", sagte sie und wollte weiter schlafen. Der frustrierte Rechtsanwalt aber hakte nach 
und fragte: "Also gut, was ist die Antwort?".
Wortlos griff die Blondine in die Tasche und gab ihm 5 Euro! (Quelle: http://witze-ueber-
witze.de/juristenwitze.html, Juristenwitze #6)

Zwei Ballonfahrer haben im dichten Nebel völlig die Orientierung verloren. Plötzlich reißt  
der Nebel auf, und sie sehen unter sich auf einer Hochfläche einen einsamen Spaziergänger.  
Einer der Männer im Fesselballon formt die Hände zu einem Trichter und ruft nach unten: 
"Woo sind wiir hieer?". Der Spaziergänger wirft einen kurzen Blick nach oben und antwortet  
dann wie aus der Pistole geschossen: "In einem Fesselballon, 30 Meter über der Erde". Dann 
schließt sich der dichte Nebel wieder. Da meint der eine Ballonfahrer zum anderen: "Der 
Mann muß Jurist gewesen sein. Seine Antwort war prompt, völlig richtig und trotzdem zu 
nichts zu gebrauchen". (Quelle: http://www.witzlicht.de/witze/38,4,juristen.html)

Bei der Gerichtsverhandlung gegen den Exhibitionisten geling es dem flinken Angeklagten,  
sich blitzartig vor der jungen Richterin zu entkleiden.
Die Dame wendet sich an den Staatsanwalt und ordnet an: "Das Verfahren wird wegen 
Geringfügigkeit eingestellt!" (Quelle: http://witze-ueber-witze.de/juristenwitze-11.html, 
Juristenwitze #14)

Der Verteidiger hält ein flammendes Plädoyer für den Angeklagten und weist die absolute  
Unschuld seines Mandanten nach. Der Richter ist sichtlich ergriffen: "Ja, Herr Verteidiger,  
Sie haben völlig recht!" Der Staatsanwalt erhält das Wort, weist dem Angeklagten Punkt für  
Punkt die abscheuliche Tat nach und fordert die Höchststrafe. Der Richter nickt: "Sie haben 
voellig recht, Herr Staatsanwalt." Da meldet sich der Schöffe: "Aber Herr Richter, sie können 
doch nicht beiden gleichzeitig recht geben!" Der Richter: "Tja, da haben Sie auch wieder 
recht!" (Quelle: http://www.witzlicht.de/witze/38,7,juristen.html)

Der Richter zornig:  "Angeklagter, warum erzählen Sie heute einen ganz anderen Sachverhalt 
als  gestern?" Der Angeklagte: "Sie haben mir gestern ja nicht geglaubt!" (Quelle: 
http://witze-ueber-witze.de/juristenwitze-51.html, Juristenwitze #57) 

1 = Überschriften lt. ZAP 01/10 v. 06.01.2010 (Eilnachrichten)
2 = Überschriften lt. ZAP 02/10 v. 20.01.2010 (Eilnachrichten)
3 = Überschriften lt. ZAP 03/10 v. 03.02.2010 (Eilnachrichten)
i = Überschriften lt. NJW Spezial 01/2010 v. 14.01.2010
ii = Überschriften lt. NJW Spezial 02/2010 v. 28.01.2010
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